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B. T e x t i 1 - und Lederwaren, die von der Truppe angeschafft
w erden
1. Für die Anschaffung von solchen Artikeln, die für den Dienst gebraucht

werden (Küchenschürzen, Putzlappen etc.) sind schriftliche Gesuche unter
Angabc des Artikels, der Menge und Positions-Nr. der neuen Textilkarte
an die K. T. A. zu richten.

2. Zur Anschaffung von Turnschuhen und Turnhose n stellt die Textil-
und Lederwarenkontrolle der Armee, Monbijoustr. 21, Bern, Gesamtbezugs-
bewilligungen aus.

C. Bezug von Stiefeln
Die kantonalen Rationierungsstellen fertigen Zusatzscheine aus, wenn vom Kdt.
eine Bescheinigung vorliegt, dass der Gesuchsteller beritten oder bei der Fl. und

Flabtrp. eingeteilt ist und neue Stiefel benötigt.

III. Seifen- und Waschmittel
A. Jeder Wehr mann hat diese auf Grund seiner persönlichen Seifenkarte

zu beschaffen.
B. Für die Seifen- und Waschmittel im Truppenhaushalt oder zur Reta-

blierung erhält der Rechnungsführer Bezugsbewilligungen vom O. Iv. K., 3. Sekt,
auf dem Dienstweg.

Untersuchungshaft und militärgerichfüche Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe

von Hptm. G.Vogt
Die in Untersuchungshaft befindlichen oder zufolge militärgerichtlicher Ver-

urteilung einer Freiheitsstrafe absitzenden Wehrmänner erhalten, auch wenn sie

ihre Strafe in der Strafkompagnie Dailly verbüssen, keinen Sold, sondern nur
ein „Peculium", ein Taschengeld von 40 Rp., wovon in der Regel die Hälfte bis

zur Entlassung zurückbehalten wird. Sie haben weder Anspruch auf Erwerbs-
ersatz noch auf Not unter Stützung. Auch die Zentralstelle für Soldaten-

fürsorge lehnt die Hilfe ab, da die Notlage des Wehrmannes selbstverschuldet ist.

Gegen Krankheit und Unfälle sind sie nicht versichert. Sie gemessen keine Porto-
Freiheit, keinen Rechtsstillstand wegen Militärdienstes und keinen Schutz des An-
Stellungsverhältnisses. Dagegen unterstehen sie dem Militärstrafrecht. Wenn ihre
Familien in Not geraten, so kommt einzig die Armenunterstützung in
Frage. Unterstützungspflichtig ist in vielen Fällen nicht die Wohnsitz-, sondern
die Heimatgemeinde, auch wenn die Familie in einem andern Kanton wohnt, als

wo sie Heimatrecht hat. Es ist wichtig, dass die Mlannschaft, besonders die straf-
gefährdete, vor Begehung eines Deliktes darüber orientiert wird. Diese Folgen
einer militärgerichtlichen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe sind hart und
wirken zweifellos abschreckend. Die Gemeinden sind oft sehr zurückhaltend mit
der Unterstützung, weshalb der Bundesrat in einem Kreisschreiben die kantonalen
Regierungen auf die Lage der militärisch Verurteilten aufmerksam gemacht hat.
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